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RATGEBER

Sie fragen -
wir antworten

AHV

Ausserordentliche
Teuerungszulage
auf Suva-Renten?

7cfe fem feaZT sZefezZg «nT feezZefee

TZe A77V m«T eZ«e STva-Fente, weZZ

Zcfe seZt 77 Taferen zw SO Prozenf
ZnvaZZT feZ«. Afem möcfete Zcfe eZnem

Ärger Lm/Z macfee«; DZe ZeZtZupe
feat /ai? «Ze etwas äfeer TZe Sava-
(/«/aZZversZcfeertmg zm feerZcfete«,

ofescfeon PaMseaTe Zm AZter awcfe

von TZeser VersZcfeerang afefeà'ngZg
sZnT.

Am/Ten A77V- m«T TV-Pente« wZrT
TZeses Tafer feefeanntZZcfe eZne aas-
serorTenfZZcfee PeMerangsztTage
aMsgerZcfetef, afeer TZe St«va-Pen?-

ner gefeen Zeer ans. DZes Zst Tocfe
eZne grosse 7/ngerecfefZgfeeZt/

Seit 1985 sind alle Arbeitnehmer
obligatorisch gegen Unfallfolgen
versichert. Bereits früher bestand
eine obligatorische Unfallversi-
cherung für bestimmte Berufs-
gmppen. Diese Berufe sind auch
heute noch bei der Suva im Rah-
men der Vorschriften des Bundes-
gesetzes über die Unfallversiche-
rung (UVG) versichert. Die Bern-
fe, die erst 1985 dem Obligatorium
unterstellt wurden, sind zu einem

grossen Teil bei Privatversicherun-
gen versichert.
Die Suva kann wie die Privatversi-
cherer die obligatorischen Renten
und allfällige Teuerungszulagen
nur im Rahmen der gesetzlichen
Vorschriften anpassen. Da für die

Suva andere Vorschriften gelten
als für die AHV/TV, kann auch die
Teuerung auf den Suva-Renten
nicht gleichzeitig ausgeglichen
werden wie bei der AHV.
Die Suva hat im Dezember alle
Versicherten mit einem Schreiben
darüber orientiert, dass eine aus-
serordentliche Teuerungszulage
auf den Unfallrenten nicht möglich
ist, gleichzeitig aber auch zugesi-
chert, dass auf 1992 ein Ausgleich
der Teuerung erfolgt.
Da für die Altersrentner der Pen-
sionskasse im Rahmen des Bun-
desgesetzes (BVG) ein Teuerungs-
ausgleich nicht vorgeschrieben ist,
sind die Renten der Suva insoweit
besser gesichert, als die Renten der
obligatorischen Unfallversiche-
rang periodisch angepasst werden.
Im übrigen bestehen Vorschläge
für einen allgemeinen Teil der So-

zialversicherung, welche gleiche
Regelungen für alle Sozialversi-
cherungen vorsehen. Allerdings
dürfte noch einige Zeit vergehen,
bis ein entsprechendes Gesetz al-
lenfalls in Kraft gesetzt werden
kann.

Die Schweizerische Unfallversi-
cherungsanstalt (Suva) nimmt zu
einem anderen Teil des Briefes
Stellung:

Ferner scferafet Ter Fragesteller:

TeTer Suva- Lfei/aZZ wZrT eZnmaZ afe-

gescfeZossen sei«. ZVacfefeer müssen
Tie Franfeenfeasse« Tie Z7«/aZZ/oZ-

gen Tas Lefeen Zang ZZfeeraefeme«.

Awcfe Ter Sava-TnvaZZTe mass an
Tie Tfranfeenfeassen-FecfenMng Ten
vorgescferZefeene« AnteZZ wie feei

FranfefeeZt feezafeZe«, ZMsammenge-

/asst sinT Tie gestressten Franfeen-
feassen wie Tie Swva-Fenfner Tie
Dämmen.

Es trifft nicht zu, dass die Suva
nach der Rentenfestsetzung keine
Heilkosten mehr übernimmt. In
Artikel 21 des Bundesgesetzes
über die Unfallversicherung ist die
Leistungspflicht des Unfallversi-
cherers geregelt. So hat der Rent-
ner das Recht, sich bei erneuten
Beschwerden an die Suva zu wen-
den. Wenn es sich um Unfallfol-
gen handelt, übernimmt die Suva
die entsprechende Heilbehand-
lung. Bei krankhaften Beschwer-
den hingegen muss sie die Lei-
stungspflicht in einer anfechtbaren
Verfügung ablehnen.

AHV und
Wiederverheiratung

7cfe fei« verwitwet m«T feeziefee Tie
A77V SoZZte Zcfe micfe wieTer ver-
feeirate«, gefet Ta«n — was' a«ter
GZeZcfeaZtrZge« scfeon verscfeZe-
TentZZcfe Gespräcfessto/fwar- mei-
«e A77V zanZcfete? Wie säfee es feei

einer Ffee mit einem AwsZänTer
ans?

Nach dem geltendem Recht wird
die Altersrente der überlebenden
Ehefrau grundsätzlich auf Grund-
läge des Einkommens des verstor-
benen Ehemannes berechnet.
• Bei einer Wiederverheiratung

mit einem Mann, der noch nicht
AHV-berechtigt ist, würde die
heutige Einfache Altersrente
entweder durch eine Rente er-
setzt, die allein auf Grand der
Einkommen und Beitragsjahre
der Frau berechnet wird, was
möglicherweise zu einer spürba-
ren Einbusse führen könnte, aber
mit der Unterhaltspflicht des
Ehemannes begründet wird.

• Bei der Wiederverheiratung mit
einem Rentner würde die Einfa-
che Altersrente wiederum durch
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eine Ehepaarrente ersetzt. Dabei
wären jedoch neben dem Ein-
kommen der Ehefrau die Ein-
kommen und die Beitragsjahre
des neuen Ehemannes massge-
bend, was sich je nach dem Ein-
zelfall mehr oder weniger gün-
stig auswirken kann.

• Bei der Wiederverheiratung mit
einem Ausländer gelten grund-
sätzlich die gleichen Vorschrif-
ten. Allerdings ist zu beachten,
dass der Rentenanspruch von

Soweit mir öe/:an«f ist, gibt es m/r
Ergänzj/ngsieistimgen, wen« /?ro
Person nic/zi me/zr a/s 20 000
Pran/cen Vermögen vor/zazzeien ist.
Es /zeisst immet; zzzerst vom Vermö-

gen örawc/zen.

Ihre Meinung ist noch weit ver-
breitet, beruht aber auf einem
Missverständnis. Selbstverständ-
lieh muss bei der Berechnung der
Ergänzungsleistungen das Vermö-

Die anrechenbaren Vermögeristei-
le werden zusammen mit den anre-
chenbaren Einnahmen zur Berech-
nung des EL-Anspruches im Ein-
zelfall dem nach dem Gesetz anre-
chenbaren Lebensbedarf gegen-
übergestellt.
Diese Ausführungen zeigen, dass
es für einzelne schwierig ist, einen

ausländischen Versicherten zu-
sätzlich davon abhängen kann,
ob zwischen der Schweiz und
dem Herkunftsland ein Sozial-
Versicherungsabkommen be-
steht oder nicht. Vor allem, wenn
Beitragslücken des Mannes be-
stehen, ergeben sich daraus oft
empfindliche Renteneinbussen.

Sicher wird die Frage der Wieder-
Verheiratung im Rentenalter nicht
allein von der Rentenberechtigung

gen, welches schliesslich die Pri-
vate Vorsorge darstellt, mitberück-
sichtigt werden. Die Vorschriften
sind aber differenzierter, um den
Eintritt in die Ergänzungsleistun-
gen gleichsam «sanft» zu ermögli-
chen, auch wenn noch etwas Er-
spartes vorhanden ist. Die Grund-
sätze der geltenden Regelung las-
sen sich wie folgt darstellen:

Es besteht eine Freigrenze, wo-
nach Vermögen von Alleinstehen-
den bis Fr. 20 000.-, von Ehepaa-
ren bis Fr. 30 000 - nicht ange-
rechnet werden.

Anspruch auf Ergänzungsleistun-
gen selber zu berechnen. Anderer-
seits erlauben die differenzierten
Vorschriften eine möglichst weit-
gehende Berücksichtigung des
konkreten Lebensbedarfs.
Einmal mehr benütze ich die Gele-
genheit, um eine Anmeldung für
Ergänzungsleistungen zu empfeh-

abhängen. Die Antwort zeigt aller-
dings, dass diese Frage nicht ver-
nachlässigt werden darf. Da sich
die Situation in jedem Einzelfall
anders darstellt, ist ein klärendes
Gespräch mit den zuständigen
Ausgleichskassen sicher sehr
nützlich. Es empfiehlt sich drin-
gend, mit einem für diese Sonder-
fragen zuständigen Sachbearbeiter
vorgängig einen Termin zu verein-
baren.

Bei höherem Vermögen wird das

Vermögen über der Freigrenze wie
folgt angerechnet:
• bei Personen vor dem Rentenal-

ter, d. h. für Invalide, Witwen
und Waisen zu einem Fünfzehn-
tel;

• bei Altersrentnern zu einem
Zehntel;

• bei Altersrentnern im Heim kön-
nen die Kantone die Anrechnung
erhöhen, und zwar bis zu einem
Fünftel.

Massgebend ist in jedem Fall das
nach Abzug allfälliger Schulden
verbleibende Reinvermögen.

len, wenn Rentner Schwierigkei-
ten haben, ihren Lebensbedarf mit
den zur Verfügung stehenden Mit-
teln zu bestreiten. Nur die Berech-
nung der zuständigen EL-Stelle
vermag Sicherheit zu geben, ob ein
Anspruch besteht oder nicht!

77

Ergänzungs-
leistungen trotz
Vermögensbesitz

Alleinstehende Person Ehepaar
Reinvermögen Fr. 35 000.- Fr. 60 000.-
abzüglich Freibetrag Fr. 20 000.- Fr. 30 000.-

Massgebendes Vermögen Fr. 15 000.- Fr. 30 000.-

Anrechnung: Franken/Jahr
a) vor dem Rentenalter 1/15 Fr. 1 000.- Fr. 2 000.-
b) Altersrentner 1/10 Fr. 1 500.- Fr. 3 000.-
c) Altersrentner im Heim bis zu 1/5 bis Fr. 3 000.- bis Fr. 6 000.-

Die tom/Vizierfe« Pegeinngen der Preiöeirage öei Prgänzi/ngsZeiVtznge«, veraasc/zat/lic/zt an Seis/zie/en.
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Gleichmässiger
Ausgleich der
Teuerung auf den
AHV/IV-Renten?

/c/z Zzaöe zw äer ZezY/zzpe geZese/z,
äa.w äze rezzerzzzzgKM/age a«/<fera
Renten äer WoZzZ/zaöenäeren wie-
äer grösser ist, wä/zrenä wiz; äie
mit Dntöe/zrzzngen /eben tznc/ nie
Gerzen mac/zen &önnen, wieäeräas
Ä/einere SfiicÄ: vom Knc/zen öekom-
men. Wie wäre es, wen/z man äen

weniger Bemitte/fen ez'ne grössere
Stzmme /iir äen Tenernngsans-
g/eic/z awsza/z/en wzz'räe

Die Grundlage für die Vorsorge im
Alter beruht gemäss unserer Bun-
desverfassung auf drei Säulen,
nämlich
• der AHV als staatlicher Vorsor-

ge, die für die gesamte Bevölke-
rung seit 1948 besteht.

• der beruflichen Vorsorge, die für
alle Arbeitnehmer seit 1985 ob-
ligatorisch vorgeschrieben ist,
und

• der Selbstvorsorge, die jede Per-
son nach ihren Möglichkeiten
und Bedürfnissen gestalten
kann.

Die Aufgabe der AHV innerhalb
dieser Konzeption ist es, den «Exi-
stenzbedarf angemessen zu dek-
ken». Gemäss dem Versicherungs-
prinzip werden die Renten der

Ge/enRsc/jmerzen
nach Sport und Wanderungen.
Dann gleich
Dr. med. Knobels ^Knobelol

mit der Heilkraft
natürlicher Kräuter-
extrakte einreiben.
Das fördert die
Durchblutung und
aktiviert den ^

Heilungs-
prozess.
/n /tporteten
und Drogerien

AHV insbesondere durch die bei-
tragspflichtigen Erwerbseinkom-
men bestimmt. Obwohl auf allen
Erwerbseinkommen ohne obere
Begrenzung denn auch Beiträge an
die AHV erhoben wurden, schreibt
die Bundesverfassung jedoch vor,
dass die Mindestrenten wenigstens
die Hälfte der Höchstrenten betra-
gen müssen.
Dieser verfassungsmässigen Ord-
nung hat das Schweizervolk 1972
zugestimmt. Im Rahmen des AHV-
Gesetzes muss denn auch ein je-
weiliger Teuerungsausgleich auf-
grund der entsprechenden Renten-
betrüge berechnet werden.
Um allerdings die tatsächlichen
Bedürfnisse von Personen, die al-
lein von der AHV leben müssen
oder die nur über eine ungenügen-
de Pensionskasse oder wenig Ver-
mögen verfügen, zu berücksichti-
gen, sind denn auch die Ergän-
Zungsleistungen (EL) geschaffen
worden. Damit kann der Existenz-
bedarf der von Ihnen erwähnten
Personen gezielt gedeckt werden,
während die Wohlhabenderen da-
von nicht oder nur beschränkt
«profitieren» können.
Ihr Vorschlag, die höheren Lebens-
kosten frankenmässig gleichmäs-
siger anzugleichen, ist mit der «Ju-
biläumszulage», welche im Herbst
aus Anlass des 700jährigen Beste-
hens der Eidgenossenschaft den
EL-Berechtigten einmalig ausge-
richtet wird, verwirklicht. Diese
Zulage beträgt einheitlich 700
Franken für jede Person, welche
Anspruch auf Ergänzungsleistun-
gen hat. Versicherte, welche die
wirtschaftlichen Voraussetzungen
für Ergänzungsleistungen über-
schreiten, haben keinen EL-An-
spruch und kommen demnach
auch nicht in den Genuss dieser
«Jubiläumszulage».

Dz: inr. RwäoZ/Tnor

MEDIZIN

Vorhofflimmern
/c/z öin SO ,/a/zre a/t tznä /eiäe
sc/zon me/zrere Ja/zre an Vor/zo/-
/Zzznmern. SezYvz'er Monaten erZza/-

te z'cZz vom Arzt ez'n Dzgz'ta/zT/zräpa-
rat versc/zrieöen. Leiäer o/zne £r-
/o/g. 7c/z bin se/zr miz'äe geworden
nnä Zez'de an Ge/enLsc/zmerzen.
Da.v kbrZzoj/Zzmmern wz'eäer/zoit
sz'c/z a/Ze zwei, manc/zmaZ aZZe

Tage.

Normalerweise wird unsere Herz-
tätigkeit durch ein Schrittmacher-
Zentrum im Herzvorhof gesteuert.
Im Alter oder auch bei bestimnten
Erkrankungen kann dieses Zen-
trum ermüden, die Steuerung fällt
aus. Der Herzvorhof zieht sich nun
schnell und unregelmässig zusam-
men und transportiert nur einen
Teil des anfallenden Blutes in die
Hauptkammer, man spricht vom
Vorhofflimmern. Manchmal spü-
ren die Betroffenen unangenehme
Symptome wie Schwindel oder
verminderte körperliche Lei-
stungsfähigkeit, nicht selten aber
bleibt das Vorhofflimmern unbe-
merkt. Das von Ihrem Arzt ver-
schriebene Digitalispräparat
nimmt in der Behandlung des Vor-
hofflimmerns auch heute noch ei-
ne zentrale Stellung ein. Es wirkt
kräftigend auf den Herzmuskel
und beruhigend auf den zu schnei-
len Herzrhythmus ein. Gelegent-
lieh gelingt es, durch eine Blutver-
dünnung und zusätzliche Verabrei-
chung eines Chinidinpräparates
das Vorhofflimmern zu beseitigen
und den Rhythmus zu stabilisie-
ren. Eine Heilung im eigentlichen
Sinne des Wortes ist aber leider
nicht möglich.

7/1
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Grüner Star
/c/z fem 77 Safere a/Z, sowcz'Z geszmd
few aMfdze Azzgen. Sez'Z zwei Jaferen
fei« icfe i« azzge«ärzZ/zcfeer ßera-
Zzz«g/ 7cfe Äann/asZ «z'c/zZ mefer ie-
se« zznd ^c/zreifee«, seize afeer i« die
WeiZe «ocfe gzzZ. A/im /zaZ man mir

gesagt, ic/z /zäZZe de« «grime«
Star». Was z'sZdas?

Unter den Begriff des «Grünen
Stars» fallen eine Reihe von Er-
krankungen des Auges, denen al-
len eine Erhöhung des Augenin-
nendrucks eigen ist. Dieser Augen-
druck wird geregelt durch ein fein

abgestimmtes Zusammenspiel von
Zu- und Abfluss des Kammerwas-
sers im vorderen Augenabschnitt.
Ist dieses Gleichgewicht gestört,
kommt es zum Überdruck im Au-
ge, was wiederum den Sehnerv
schädigt. Unbehandelt führt der
grüne Star früher oder später zur

Programm-
Zeitschrift des
Evangeliums-
Rundfunks

Mai 1991

Mehr
Evangelium
für ältere
Menschen
Seite 4

mehr
als
Worte
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Erblindung. Bei der Behandlung
stehen in erster Linie die regelmäs-
sige Anwendung von Augentrop-
fen und Einnahme von Medika-
menten im Vordergrund. In be-
stimmten Fällen kommt auch eine
Operation in Frage. Ohne genaue
Kenntnis der individuellen Situa-
tion ist es aber unmöglich, etwas
über die Risiken des Eingriffs aus-

zusagen. Sprechen Sie doch direkt
Ihren Augenarzt auf dieses Prob-
lern an. Er wird Ihnen sicher auch
erklären, warum man bei Ihnen bis
heute mit einer Operation zuge-
wartet hat.

Dt: me<i Peter Â'zz/z/cr

RECHT

£zne meiner Schwestern wnrJe
LranL, Zz'ft an Gedäcfowmc/tWMwc/
«neZ war nic/zt me/zr zn der Lage,
z'Zzre /z'nanzze/Zen AngeZegen/zez'Zen

Za besorgen. Es warde z'Zzr ez'n Bei-

rat zMgefez'/f. /c/z möc/zte wissen,
weZc/zes die 5feZZ«ng and die Am/-
gaden eines Beirats sind.

Der Beirat nimmt eine Zwischen-
Stellung zwischen dem Vormund
und dem Beistand ein. Der Vor-
mund wird bei einer Entmündi-
gung einer Person, der somit die
Handlungsfähigkeit entzogen wer-
den muss, ernannt und hat die ge-
samten persönlichen und vermö-
gensrechtlichen Interessen des
Mündels zu wahren. Die Emen-
nung eines Beistandes hat hinge-
gen weder den Entzug noch die
Beschränkung der Handlungsfä-
higkeit der verbeiständigten Per-
son zur Folge. Wenn für die Ent-
mündigung einer Person kein ge-
nügender Grund vorliegt, gleich-
wohl aber zu ihrem Schutze eine

Beschränkung der Handlungsfä-
higkeit als notwendig erscheint,
so kann ihr ein Beirat gegeben
werden. Der Beirat muss bei be-
sonders wichtigen Geschäften, wie
z.B. dem Kauf oder Verkauf von
Grundstücken oder Wertpapieren,
mitwirken. Dem Beirat kann aber
auch, was bei Seniorinnen und Se-
nioren oft bedeutsam ist, die Ver-
waltung des Vermögens des Ver-
beirateten übertragen werden. In
einem solchen Fall behält der Ver-
beiratete die freie Verfügung über
die Erträgnisse des Vermögens,

hingegen kann er nicht ohne Zu-
Stimmung des Beirates oder gar,
bei besonders wichtigen Geschäf-
ten, der Vormundschaftbehörde
oder der vormundschaftlichen
Aufsichtsbehörde über das Vermö-
gen selbst verfügen. Der Beirat ist
verpflichtet, periodisch der Vor-
mundschaftsbehörde Bericht zu
erstatten und Rechenschaft abzu-
legen. Bei Beendigung seines Am-
tes, z.B. infolge des Ablebens des

Verheirateten, hat der Beirat einen
Schlussbericht zu erstatten und ei-
ne Schlussrechnung einzureichen,
die von der Vormundschaftsbehör-
de zu prüfen und den Berechtigten,
z.B. den Erben bei Ableben des

Verheirateten, zuzustellen ist.
Ebenso wie der Vormund oder der
Beistand, aber auch die Mitglieder
der vormundschaftlichen Behör-
den, hat der Beirat bei der Aus-
Übung seines Amtes die Regeln
einer sorgfältigen Verwaltung zu
beobachten und haftet für den
Schaden, den er absichtlich oder
fahrlässig verschuldet. Die Amts-
führung des Beirates unterliegt so-
mit einer laufenden Kontrolle und

strengen Verantwortlichkeit, um
zu gewährleisten, dass die Interes-
sen der schutzbedürftigen Person
korrekt wahrgenommen werden.

Dr ù<r. Marco Bz'aggz, AdvoLaf

Innerbetriebliche Fort- und Weiterbildung
in Pflegeeinrichtungen

- Umgang mit Verwirrten
- Gerontopsychiatrische Tagesbetreuungs-

Gruppen
- Pflege-Betreuungsplanung und Organisation
- Pflegedokumentationen
- Hilfen bei Pflege-Notstand
Tages-Seminare/Wochenend-Seminare möglich.

Frau I. Göschel
Kückshauserstr. 109, D-4600 Dortmund 30
Tel. 0049/2301/67948
Altenpflegepreisträgerin 1990
Buchautorin: «Sperrt uns nicht ein»

Heimgemeinschaft Linde

* Ein Heim

für den ganzen Menschen

Familie R. Merz-Hossli, 4914 Roggwil BE, Tel. 063 / 49 33 22

Welche Aufgaben
hat ein Beirat?
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